
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/11/8 9ObS15/89,
8ObS412/97i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1989

Norm

IESG §1 Abs2 Z4

Rechtssatz

Der Ansicht, die im § 1 Abs 2 Z 4 lit a bis f aufgezählten Kosten seien jedenfalls ohne Einschränkung zuzusprechen, weil

der Gesetzgeber durch die einleitenden Worte "dies insbesondere ......"

zum Ausdruck gebracht habe, daß sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig seien, ist nicht zu folgen,

weil die grundsätzliche Einschränkung des Kostenersatzes auf das zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung

notwendige Maß ganz allgemein gilt und sonst die Anordnung des Gesetzgebers gerade für die wichtigsten

beispielsweise aufgezählten Kostenersatzfälle inhaltsleer wäre.
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